
  

Pflanzenschutzmittel-Aufzeichnungspflichten 
Ab dem 01. Januar 2026 neue Regeln 

 

Die Aufzeichnung von Pflanzenschutzmaßnahmen sowie deren Inhalte sind in § 11 des Gesetzes zum 

Schutz der Kulturpflanzen (PflSchG) sowie in Artikel 67 der Verordnung (EG) 1107/2009 geregelt. Ab dem 

01. Januar 2026 werden die zu dokumentierenden Informationen in Europa durch die 

Durchführungsverordnung (EU) 2023/564 erweitert. 
 

Die zu erfassenden Angaben werden um den EPPO-Code der behandelten Kultur, die Zulassungsnummer 

des angewendeten Pflanzenschutzmittels, die Lage als geodatenbasiertem Standort – wobei die InVeKoS-

Bezeichnung/FLIK oder eine Geokoordinate ausreichend ist, den Umfang der behandelten Einheit sowie 

der Art der Verwendung erweitert. Darüber hinaus gibt es zwei optionale Angaben - sofern bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sind - dazu gehört das BBCH-Stadium der Kultur. Dies muss dann aufgezeichnet 

werden, wenn die Anwendung (Indikation) Einschränkungen zum Einsatzzeitpunkt enthält, das heißt, die 

Verwendung des Pflanzenschutzmittels (PSM) auf bestimmte Entwicklungsstadien der Kultur beschränkt ist. 

Sofern die Anwendung des PSM auf bestimmte Tageszeiten beschränkt ist, wie bei B2-Insektiziden und 

Tankmischungen mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmern (NB6623), muss bei 

betroffenen PSM die Uhrzeit dokumentiert werden. 
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(1) EPPO-Codes:  
https://gd.eppo.int/  
 
einige Beispiele für den Bereich „Flächen der Allgemeinheit/Öffentliches Grün“: 

Kultur EPPO-CODE 

Buchsbaum BUXSS 

Rasen NNNZW 

Rosen ROSSS 

Ulmen ULMSS 

Ziergehölze NNNZG 

Zierpflanzen NNNZZ 

 

(2) BBCH-Skala:  

https://www.julius-kuehn.de/media/Veroeffentlichungen/bbch%20epaper%20de/page.pdf 

(z.B. BBCH-Skala „Unkräuter“: s. S. 141) 

einige Beispiele für den Bereich „Flächen der Allgemeinheit/Öffentliches Grün“: 

PSM  BBCH-CODE 

Haksar Ultra Rasen --- 

Overtake Rasen Anwendung im Frühjahr ab BBCH 12 (2. Laubblatt und 

Blattquirl entfaltet), nach dem Auflaufen der Unkräuter 

PRIMO MAXX 2 Rasen  --- 

Regalis Plus Rasen --- 

 

 

Gemäß Artikel 2 der oben genannten Durchführungsverordnung müssen die Aufzeichnungen  

▪ unverzüglich erfolgen und 

▪ grundsätzlich elektronisch in einem maschinenlesbaren Format geführt werden, z.B. in 

Form einer Tabelle (Word oder Excel), können aber übergangsweise bis zum Ablauf des 31. 

Dezember 2026 auch nur schriftlich geführt werden.  

 

 

 

 

 

Ansprechpartnerin für Grundsatzfragen zum Pflanzenschutzrecht der Landwirtschaftskammer:  

Sabine Steffensen Tel.: 04331-9453-314 ssteffensen@lksh.de 

 

Ansprechpartnerin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein für den Pflanzenschutz im öffentlichen Grün: 

Antje Frers 
Abt. Pflanzenbau, Pflanzenschutz, Umwelt 
Thiensen 22, 25373 Ellerhoop 
   04120 70 68 2 23    Fax 04120 70 68 2 12    E-Mail:  afrers@lksh.de 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein:   www.lksh.de 
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